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§ 8a St)G 2013 Forderung von Kinder-
Ferien-Aktivwochen

StJG 2013 - Steiermarkisches Jugendgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.09.2025

Im Rahmen der Durchfihrung von Kinder-Ferien-Aktivwochen, die Kindern und Jugendlichen die Teilnahme an
vielfaltigen und bedarfsgerechten Angeboten ermdglichen, hat die Landesregierung die von den geftrderten
Anbieterinnen verwendeten Beherbergungs- und Betreuungsstatten auf die Einhaltung der in den Forderrichtlinien
festgelegten Standards im dort festgelegten zweckmaRigen Umfang vor Ort zu Uberprifen. Die vom Land geforderten
Anbieterinnen haben daflr zu sorgen, dass die Kontrolle tatsachlich durchgefihrt werden kann.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 69/2018

In Kraft seit 12.09.2018 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=69/2018&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 8a StJG 2013 Förderung von Kinder-Ferien-Aktivwochen
	StJG 2013 - Steiermärkisches Jugendgesetz


